
 

Teilnahmebedingungen für Kurse mit Zuzahlung 
Turnverein 1886 Okriftel am Main e.V. 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für alle Kursangebote des Turnverein 1886 Okriftel 
am Main e.V., für die zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine Kurszuzahlung erhoben wird. Sie dienen 
der Transparenz, der Planungssicherheit sowie der Sicherung einer qualitativ hochwertigen 
Kursdurchführung. 

1. Anmeldung und Verbindlichkeit 
Die Anmeldung zu einem Kurs mit Zuzahlung ist verbindlich. Mit der Anmeldung wird bei 
regelmäßiger Teilnahme ein fester Kursplatz für die gesamte Kursdauer reserviert. Die Anzahl der 
Teilnehmenden ist in der Regel begrenzt. 

2. Kurszuzahlung 
Die Kurszuzahlung ist unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an einzelnen Kursterminen zu 
entrichten. Sie dient der Vergütung der Kursleitung sowie der Deckung organisatorischer und 
vereinsinterner Kosten. 

3. Rücktritt und Abmeldung 
Ein Rücktritt vom Kurs ist grundsätzlich möglich. Dabei gelten folgende Regelungen: 

• Abmeldung bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn: 
Die Kurszuzahlung wird vollständig erstattet oder auf Wunsch gutgeschrieben. 

• Abmeldung weniger als 14 Tage vor Kursbeginn: 
Eine Rückerstattung der Kurszuzahlung erfolgt nur, sofern der Kursplatz erfolgreich 
nachbesetzt werden kann. 

• Abmeldung nach Kursbeginn: 
Eine Rückerstattung der Kurszuzahlung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

4. Fehlzeiten während des Kurses 
Das Fernbleiben von einzelnen Kursterminen, unabhängig vom Grund (z. B. Krankheit, Urlaub, 
private Verpflichtungen), begründet keinen Anspruch auf Rückerstattung, Teilrückerstattung oder 
Ersatztermine. Dies gilt auch bei längerer Abwesenheit. 

5. Längeres Fernbleiben und Weitergabe des Kursplatzes 
Bei längerem oder wiederholtem Fernbleiben ohne vorherige Rückmeldung behält sich der Verein 
vor, den Kursplatz im Interesse einer ordnungsgemäßen und sinnvollen Kursdurchführung 
anderweitig zu vergeben. 
In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kurszuzahlung. 
Bei rechtzeitiger Information über eine längere Abwesenheit wird im Einzelfall geprüft, ob eine 
individuelle Lösung möglich ist. 

6. Kulanzregelung 
In begründeten Ausnahmefällen (z. B. längere Krankheit, familiäre Notfälle) kann der Verein aus 
Kulanz eine individuelle Regelung treffen, etwa in Form einer anteiligen Anrechnung oder einer 
späteren Berücksichtigung bei einem Kursangebot. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 

7. Absage oder Änderung durch den Verein 
Sollte ein Kurs aus vereinsseitigen Gründen nicht stattfinden oder vorzeitig beendet werden müssen 
(z. B. Ausfall der Kursleitung, zu geringe Teilnehmerzahl), wird die Kurszuzahlung anteilig erstattet 
oder gutgeschrieben. 

8. Zielsetzung 
Diese Teilnahmebedingungen sollen eine verlässliche Kursplanung ermöglichen, die Arbeit der 
Kursleiter:innen absichern und allen Teilnehmenden ein qualitativ hochwertiges Kursangebot 
gewährleisten. Weiterhin soll sichergestellt werden, dass Vereinsmitglieder die Kurse belegen 
können, insofern die reale freie Kapazität das zulässt.  

     


